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Ergebnisprotokoll Gemeinderat 

27.09.2021, Nr. GR 2021/10 

 

 
öffentlich 

 

 

1. Mitteilungen des Oberbürgermeisters 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

 

s. Niederschrift 
 

 

 

2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung 

 

Beratungsergebnis: bekanntgegeben 

 
 

Ergebnis: 

 

OB Dr. Rapp gibt folgenden Beschluss aus nicht öffentlicher Sitzung bekannt: 

 

 

Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss 22.09.2021 

 

Der Annahme der Sponsorengelder für die Ausstellungen im 2. Halbjahr 2021 im Kunstmu-

seum Ravensburg wird zugestimmt: 

 

Baden-Württembergische Bank   10.000 €, 2. Halbjahr 2021 

 

 

 

3. Einwohnerfragestunde (18 Uhr) 

 

Beratungsergebnis: stattgefunden 

 
 

Ergebnis: 

 

Es wurden keine Fragen gestellt. 
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4. Annahme von Sponsorengelder 

- Online-Broschüre Ferienprogramm 2021  

Firma Reischmann GmbH & Co. KGaA 

Vorlage: 2021/214 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 26  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 

Die Annahme des folgenden Sponsorengeldes wird genehmigt: 

 
1. Firma Reischmann GmbH & Co. KGaA   600,00 € 

 

 

 

5. Grundschule Weißenau, Bahnhofstraße 5/1 

Errichten eines zweiten Rettungswegs + Brandschutzertüchtigungen, Digitalisierung 

- Sachbeschluss 

- Beauftragung Planungsleistungen 

- Beratung im OVE am 21.09.2021 

Vorlage: 2021/242 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 26  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

1. Dem vorgestellten Maßnahmenpaket, bestehend aus der Erstellung eines zweiten Ret-
tungswegs, dadurch Verbesserung der Fluchtwegsituation, Herstellung der dazugehöri-
gen Brandschutzertüchtigungen sowie der Digitalisierung mit begleitender Elektrosa-
nierung, wird zugestimmt. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die beschriebenen Maßnahmen gemäß zeitlicher Glie-

derung im Textbeschrieb umzusetzen. Die erforderlichen Architekten-/ Fachplaner sind 

zu beauftragen. 

3. Den vorgeschlagenen Projektkosten (Kostenberechnung) in Höhe von 915.000 € ein-
schl. Nebenkosten wird zugestimmt. Darin enthalten ist eine 10%ige Reserve für Un-
vorhergesehenes. 

4. Den überplanmäßigen Mehrausgaben von 285.000 € gegenüber dem Finanzierungs-
ansatz im Haushalt wird zugestimmt. 

5. Für Brandschutz- und Digitalisierungsmaßnahmen an der Grundschule Weißenau sind 
im Haushalt 2021/22 unter dem Auftrag 765211001003 (HH-Plan Seite 243) Projekt-
mittel in Höhe von 630.000 € (Summe beider HH-Jahre) finanziert, von denen noch 
495.000 € zur Verfügung stehen. Die Finanzierung der Mehrausgaben von 420.000 € 
erfolgt über den Sammelauftrag für 'Brandschutzmaßnahmen/Rettungswege an städti-
schen Gebäuden', Auftragsnummer 765112401904 (HH-Plan Seite 139). 
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6. Bebauungsplan "Taldorf Süd" 

- Satzungsbeschluss 

- Beratung im OVT am 21.09.2021 

Vorlage: 2021/241 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 26  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 
1. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegungen und der Beteiligungen der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen werden nach Ab-
wägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gemäß 

Anlage Nr. 4.1 und Nr. 4.2 sowie Nr. 5.1 und Nr. 5.2 beschieden.  
 

2. Den redaktionellen Änderungen gemäß Ziff. Nr. 3 der Vorlage wird zugestimmt. 

 
3. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m.  

§ 74 Landesbauordnung (LBO) den Bebauungsplan "Taldorf Süd", bestehend aus Lage-

plan im Maßstab 1:500 vom 17.05.2021/09.06.2021/02.09.2021 sowie die Textlichen 
Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften mit Planzeichenerklärung, jeweils vom 
17.05.2021/09.06.2021/02.09.2021 als Satzung.  

Es gilt die Begründung mit Abarbeitung der Umweltbelange vom 
17.05.2021/09.06.2021/02.09.2021. 

 

 

 

7. Sonderförderprogramm des Deutschen Bundestages zur Klimaanpassung und Moder-

nisierung in urbanen Räumen – zur Förderung von Parks und Grünanlagen 

Flusspark "An der Schussen" 

- Zuwendungsantrag und Realisierungswettbewerb 

Vorlage: 2021/265 

 

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 25  Nein 1  Enthaltung 2  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 
1. Der Weiterentwicklung des städtebaulich-freiräumliche Konzeptes wird zugestimmt. Die 

Verwaltung wird beauftragt auf Basis der Projektskizze einen Zuwendungsantrag zu stel-

len. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt einen städtebaulich - freiräumlichen Realisierungswett-

bewerb vorzubereiten und auszuloben. 

 
3. Die Finanzierung wird im Haushalt 2021 – 2024 abgebildet. 
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8. Klimamobilitätsplan/Vergabe der Bereiche Verkehrsmodell, Öffentlichkeitsarbeit und 

ÖPNV-Konzept 

- Vorberatung 

Vorlage: 2021/234 

 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 29  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschlussvorschlag an den GMS: 

 
1. Die Verbandsversammlung des Gemeindeverbands Mittleres Schussental beschließt die 

Vergabe der einzelnen Teilbereiche des Klimamobilitätsplans wie folgt: 

 
1.1. Bereich Verkehrsmodellierung: an die BERNARD Gruppe ZT GmbH, Aalen, zu ei-

nem Angebotspreis von 92.644,00 Netto (110.246,36 € Brutto) 

 
1.2. Bereich Öffentlichkeitsarbeit: an Green City Experience GmbH, München, zu einem 

Angebotspreis von 95.600,00 Netto (113.764,00 € Brutto) 

 
1.3. Bereich ÖPNV-Konzept: an plan:mobil Verkehrskonzepte & Mobilitätsplanung, Kas-

sel, zu einem Angebotspreis von 67.000,00 (79.730,00 € Brutto) 

 

 

9. Radverkehrskonzept für den Gemeindeverband Mittleres Schussental 

- Beschlussfassung 

- Vorberatung 

Vorlage: 2021/233 

 

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 28  Nein 0  Enthaltung 2  Befangen 0   
 

Beschlussvorschlag an den GMS: 

 
1. Dem vorliegenden Radverkehrskonzept mit seinen Maßnahmen wird im Grundsatz zuge-

stimmt.  
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt die Maßnahmen zu konkretisieren, zu planen und umzu-
setzen. 
  

3. Dabei stehen die Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Sie sind ent-
sprechend der Priorität für die kommenden Haushaltsjahre zu veranschlagen und den je-
weiligen Gemeinderäten zur weiteren Entscheidung vorzulegen. 

 
4. Die Verwaltung wird beauftragt für die Koordination der Radverkehrsmaßnahmen auf Ge-

meindeverbandsebene und zur Unterstützung der Gemeindeverwaltungen des GMS ei-

nen Förderantrag für eine temporäre Projektstelle zu stellen. Die Förderquote beträgt 
derzeit 75 Prozent für 24 Monate mit der Möglichkeit zur Verlängerung um 12 Monate. 

 

 

 

 



GR 2021/10 vom 27.09.2021 - 5 - 
 

10. Satzung der Stadt Ravensburg über den Schutz und die Förderung von Bäumen 

(Baumschutzsatzung) 

- Satzungsbeschluss 

Vorlage: 2021/250 

 

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 16  Nein 12  Enthaltung 1  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 
1. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegungen und der Beteiligungen der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen werden nach Ab-
wägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gemäß 

Anlagen Nr. 3 und 4 beschieden. 

 
2. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 23 Abs. 6 Naturschutzgesetz Baden-Württemberg 

in Verbindung mit den §§ 22 und 29 Bundesnaturschutzgesetz die Anlage 1 dieser Sit-
zungsvorlage als "Satzung der Stadt Ravensburg über den Schutz und die Förderung 

von Bäumen (Baumschutzsatzung)". 

 
3. Die Satzung ist öffentlich bekanntzumachen. 

 
 

 

 

11. Antrag der Grünen Fraktion vom 22.05.2021 

Baumschutzsatzung 

 

Beratungsergebnis: abgesetzt 

 

 

   

 

12. Bekanntgaben, Verschiedenes (ggf. Tischvorlage) 

 

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

 

s. Niederschrift 

 

 

 

 

Amt für Kommunikation, Politik und Gesellschaft 

30.09.2021 

 

gez. Ulrike Engele 

Schriftführung 
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